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Hanf zählt zu den ältesten Nutzpflanzen der Erde, als 
nachwachsender Rohstoff ist er wegen seiner problem
losen Zucht und vollständigen Nutzbarkeit beliebt und 
wird unter anderem in der Textilindustrie und der Bau
wirtschaft breit eingesetzt. Auch die Verwendung als 
Nahrungsmittel gilt heute aufgrund wertvoller Inhalt
stoffe wie mehrfach ungesättigter Fettsäuren und ei
nem hohen Anteil an Ballaststoffen, verschiedenen Vit
aminen und Mineralien als Abrundung einer gesunden 
Ernährung. Und als inzwischen schon eta blierte – aller
dings nur bedingt validierte – Arzneimittel werden In
haltstoffe der Hanfpflanze etwa bei der Behandlung der 
Psoriasis vulgaris, dem Lupus erythematodes, der Sy
stemischen Sklerodermie, dem seltenen NagelPatella
Syndrom und bei schweren Schmerzzuständen einge
setzt [1]. In der Dermatologie wurde Cannabis für die 
Behandlung von Akne, verschiedenen Ekzemformen, 
bei Juckreiz, zur Wundheilung und gegen Hautkrebs 
propagiert – jeweils beruhend auf «very preliminary 
studies» [1]. Und schliesslich lassen sich aus Cannabis – 
allerdings nicht aus den Nutzhanfsorten – Haschisch 
und Marihuana herstellen, Rauschmittel, laut Welt
drogenbericht 2019 mit 192 Millionen Nutzern die welt
weit am häufigsten konsumierten illegalen Drogen [2]. 
Dabei ist hauptsächlich das Cannabinoid Tetrahydro
cannabinol (THC) psychoaktiv und vorrangig für rela
xierende, sedierende und antiemetische Wirkungen 
verantwortlich.
Von der Antike bis tief ins 20. Jahrhundert war Hanf 
ein anerkannter und unentbehrlicher Rohstoff zur 
Herstellung einer Vielzahl von Gegenständen. In den 
Jahren nach 1985 aber kam es zu einem regelrechten 
HanfBoom, der nur bedingt seinen ursprünglichen 
Produkteigenschaften, sondern möglicherweise eher 
seinen psychoaktiven Wirkungen zuzuschreiben war. 
Laut wurde weltweit der Ruf nach Normalisierung der 
gesetzlichen Lage oder gar für die vollständige Legali
sierung.  
Der sich rasch vermehrende Einsatz in der Medizin, 
bei nur schlecht dokumentierter Wirksamkeit in den 
verschiedensten Indikation, liess aber bald auch medi
zinische Nebenwirkungen erkennen wie die Cannabis

Arteriitis, die mit Hautnekrosen und Ulzera einher
geht, und die Krebsentwicklung in der Mundhöhle 
durch das Rauchen von Cannabis [1]. Und schon 1971 
wurde der erste Fall einer anaphylaktischen Reaktion 
bei einer jungen Frau nach dem Rauchen einer Canna
bis enthaltenden Zigarette publiziert [3]. Zwischen
zeitlich häufen sich die Berichte, dass sowohl die Inha
lation, der Hautkontakt als auch die Ingestion etwa als 
Space Cake oder Cannabistee zu Allergiesym ptomen 
an den oberen und den tiefen Atemwegen, am kardio
vaskulären System, an der Haut und auch im Gastro
intestinaltrakt führen können, vom lokalen Juckreiz, 
einer Urtikaria, einer milden Rhinokonjunktivitis bis 
hin zum lebensbedrohlichen anaphylaktischen 
Schock [4]. Und eine signifikante Zahl Betroffener 
schildert, dass auch indirekte Rauchexposition oder 
Hautkontakt Symptome auslöse. Dabei ist wohl der 
Genusskonsum am häufigsten krankheitsverursa
chend, nicht selten führt aber eine berufliche Exposi
tion etwa bei der Zollkontrolle, der Polizei oder in der 
Hanfproduktion zu allergischen Problemen [5].
Die Abklärung allergischer Verdachtsmomente erfolgt 
nach den üblichen Kriterien der Allergiediagnostik [4], 
sie kann jedoch herausfordernd sein [6]. Die Testung 
mit einem gesetzlich verbotenen Produkt respektive 
das Fehlen kommerzieller Testsubstanzen sind Hemm
nisse, die Heterogenität der Sensibilisierungen ist es 
ebenfalls. Die Hauttestung mit dem unbearbeiteten 
Pflanzenextrakt weist eine hohe Sensitivität auf, aller
dings bei geringer Spezifität; die – vorerst nur experi
mentelle  – Untersuchung mit dem Hauptallergen 
Can s 3, einem nicht spezifischen Lipidtransferprotein 
(nsLTP) aus Cannabis sativa, bringt die besten Ergeb
nisse, aber auch sie hat Lücken. Überaus wichtig ist die 
exakte Anamnese, das individuelle Vorgehen wie in 
den von Trachsel et al. [8] in dieser Ausgabe des Swiss 
Medical Forum beschriebenen zwei Fallbeispielen 
sollte aber meist zielführend sein. Nachfolgend sind 
dann die Beratung bezüglich möglicher Kreuzreaktio
nen [4] mit verschiedensten Nahrungs und Genuss
mitteln sowie die zu empfehlende Notfallvorsorge un
erlässlich.Werner Aberer
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Die hohe Zahl von 4% der Weltbevölkerung, die welt
weit Cannabis «geniesst» [7], lässt nicht nur als Ursache 
für Verkehrsunfälle eine hohe Dunkelziffer vermuten. 
Auch so manche Allergiesymptomatik ist möglicher
weise auf den Konsum von Cannabis in oraler oder in
halativer Form zurückzuführen, wie es bei den von 
Trachsel et al. beschriebenen Kasuistiken der Fall war 
[8]. Erfreulicherweise haben die Autorinnen und Auto
ren nach Haschischkonsum gefragt, umfassend getes
tet und aufgeklärt und lenken mit diesem Bericht das 
Augenmerk auf ein Problem, das bisher in der medizi
nischen Kommune noch nicht allgemein bekannt ist. 
Die Exposition mit Cannabispollen kann sich wie ein 
Heuschnupfen manifestieren, und eine potentiell as
soziierte Nahrungsmittelallergie auf Haselnuss, Wal
nuss, Erdnuss, Mais, Nektarinen, Kirschen, Kiwi, Avo
cado, Äpfel, aber auch Probleme mit Wein, Bier und 
Latex sollten den Verdacht auf eine Sensibilisierung 
mit nsLTP aus den Cannabisblüten lenken [4, 9].
Die Rechtslage zu Cannabis, einer wertvollen Nutz
pflanze, die zur «Drogenpflanze» wurde, ist von Land 
zu Land unterschiedlich. So ist in Deutschland der 
Konsum von Betäubungsmitteln auf Cannabisbasis 
nicht verboten, er gilt rechtlich als straffreie Selbst
schädigung. In der Schweiz fällt Cannabis unter das Be
täubungsmittelgesetz und ist verboten, der Besitz von 
bis zu 10  Gramm wird aber nicht strafrechtlich ver
folgt. Und in Österreich sind Besitz, Gewinnung, Wei
tergabe und Handel von Cannabisblüten, die mehr als 

0,3% THCAnteil enthalten, verboten und werden ge
richtlich geahndet – die Aufklärungsquote scheint 
aber bescheiden zu sein. 
Cannabis macht nicht nur high, es kann auch aller
gisch machen. Ersteres kann Glücksmomente – und 
Verkehrsunfälle – auslösen, das Zweite ist potentiell 
lebensbedrohlich: eine deletäre Kombination.
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